
20. Internationale Fachmesse
für Allgemeine Luftfahrt

18. – 21. April 2012
Friedrichshafen, Deutschland

Anmeldung
Gebrauchtflugzeuge
(1-fach für Messe)

Messe Friedrichshafen GmbH
Postfach 2080
88010 Friedrichshafen
Telefon:  +49 (0) 75 41/7 08-0
Telefax:  +49 (0) 75 41/7 08-110
E-Mail: aero@messe-fn.de
www.aero-expo.com

Name/Vorname:

Straße (kein Postfach):

PLZ/Ort:

Land:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Mobil:

Ort:                                                Datum: Unterschrift:                                                     

Firma:

Inhaber oder 
Geschäftsführer:
(ausgeschriebener Vor- und Zuname)

Sachbearbeiter:

Telefon-Durchwahl:

Telefax:

E-Mail:

Internet:

Alle Preisangaben ohne MwSt.
Gerichtsstand ist Tettnang.

Ich biete / wir bieten folgende Flugzeuge zum Verkauf an:

Business Jet                 Drachen/Gleitschirm                                       Flugzeug, einmotorig                    Flugzeug, zweimotorig

Hubschrauber             Segelflugzeug/Motorsegler                              UL                                             VLA

Preise

Motorflugzeuge und Hubschrauber mit max. zulässiger Startmasse von:
bis zu 500 kg € 190,00

501 bis 999 kg € 240,00
1000 bis 1499 kg € 310,00
1500 bis 1999 kg € 390,00
2000 bis 2999 kg € 470,00
3000 bis 5699 kg € 580,00

über 5700 kg € 780,00

UL, Drachen, Gleitschirm € 75,00
Segelflugzeug, Motorsegler € 75,00
VLA € 150,00

Nur Eintrag im Internet mit Foto € 150,00
– ohne Ausstellung des Flugzeuges

Details zum Flugzeug

Anzahl der Sitzplätze: Flugstunden Zelle:

Motoren-Typ: Brutto-Richtpreis:

Ausrüstung:

Avionik:

Besonderheiten:

Flugzeugdaten

Bezeichnung                Kennzeichen      Masse in kg       Flügel- oder       Gesamtlänge     Baujahr          Datum Ankunft       Verkaufs-/Kundenflüge
         Spannweite                                                  (bis spätestens            Ja/Nein

                                                                                        (max. 12 m)                                                    17.04.2012)                                                                                                                                                           

Für weitere Flugzeuge bitte Formular kopieren. Kundenflüge sind nur bedingt möglich und müssen beim Flughafen & Messeleitung angemeldet werden.

Eine kostenfreie Stornierung bei Verkauf des Luftfahrzeuges vor Beginn der AERO ist jederzeit möglich.
Start- und Landegebühren sowie sonstige anfallende flugbetriebliche Kosten sind unabhängig von der Standgebühr gesondert zu bezahlen. Bitte unbedingt
ein digitales Foto (Dateiformat: JPG, Farbmodus: RGB, Auflösung: 72 dpi, Größe: ca: 640 x  480 Pixel) senden an aero@messe-fn.de, damit die Flugzeuda-
ten zusammen mit dem Foto auf unserer Hompage veröffentlicht werden können. Vertragsunterlagen sind die rückseitig aufgeführten Besonderen
Teilnahmebedingungen sowie die beigefügten Allgemeinen Teilnahmerichtlinien. Die vorliegende Anmeldung gilt gem. Ziff. 2 der Allgemeinen Teilnahme-
richtlinien nicht als Zulassung. Die vorliegende Anmeldung und die Ausstellungsbedigungen werden anerkannt.



Besondere Teilnahmebedingungen 
für die Ausstellung von Gebrauchtflugzeugen auf der AERO 2012

1. Dauer und Ort der Ausstellung
Die Ausstellung für Gebrauchtflugzeuge findet vom 18. bis 21. April 2012 auf dem
Messegelände in Friedrichshafen statt. Sie ist Mittwoch bis Samstag von 09.00 – 18.00 Uhr.
Änderungen der Öffnungszeiten aus wichtigen Gründen sind vorbehalten und werden rechtzei-
tig bekanntgegeben.

2. Zulassung
Ausstellen dürfen Privatpersonen und  Firmen, deren Ausstellungsgüter Luftfahrzeuge sind.
Über die Zulassung eines Anmelders oder eines Produktes entscheidet die Messe
Friedrichshafen GmbH, ebenso wie über die Platzierung.

3. Anmeldung und Bestätigung
Durch die Rücksendung des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulars
erklären Sie Ihre Teilnahme und anerkennen in allen Teilen die Allgemeinen und Besonderen
Teilnahmebedingungen. Die Angaben werden von uns unter Berücksichtigung von  § 23 des
Bundesdatenschutzgesetzes im automatisierten Verfahren gespeichert. Die Teilnahmeerklärung
ist bindend. Vorbehalte können wir nicht berücksichtigen. Nach Eingang der Anmeldung erhal-
ten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung. Die Zulassung gilt nur für das angemeldete
Unternehmen mit den angemeldeten Produkten und verpflichtet Sie als Aussteller, die angemel-
deten Produkte während der gesamten Laufzeit der Messe auszustellen und den Stand besetzt
zu halten. Zur Aufnahme anderer Unternehmen oder Produkte in Ihren Stand benötigen Sie die
vorherige Zustimmung der Messe Friedrichshafen GmbH. Sollten besondere Umstände es
erfordern, kann Ihnen auch nach der Standbestätigung ein anderer Platz zugewiesen werden,
können Größe und Maße des reservierten Platzes geändert, Ein- und Ausgänge sowie
Durchgänge verlegt und bauliche Veränderungen vorgenommen werden.

4. Stornierung, Rücktritt
Im Falle einer Absage nach der Zulassung gelten die Regeln des Absatzes 6 der Allgemeinen
Teilnahmerichtlinien für Messen und Ausstellungen der IDFA-Mitglieder. Eine kostenfreie
Stornierung (in schriftlicher Form) bei Verkauf des Luftfahrzeuges vor Beginn der AERO ist
jederzeit möglich.

5. Verkaufsregelung
Grundsätzlich ist der Handverkauf unter Beachtung eines messewürdigen Gebarens genehmigt.

6. Behördliche Bestimmungen
Gemäß der Preisauszeichnungsverordnung vom 18. September 1969, geändert am  25.
Oktober 1971 (BGB 1.i 1969 S. 1679), besteht die Verpflichtung zur Auszeichnung der     allge-
mein geforderten Preise. Bei Abgabe von Speisen und Getränken (offen) muss am Stand Zu-
und Abwasser installiert werden. Des Weiteren benötigen die Bedienungspersonen ein amtli-
ches, gültiges Gesundheitszeugnis. Für die erforderlichen Genehmigungen hat der Aussteller
selbst zu sorgen. Die Benutzung von „Flüssiggas” innerhalb der Hallen ist gem. den
„Behördlichen Bestimmungen” grundsätzlich untersagt (siehe Bedingungen im Techn.
Formularheft).

7. Standbestellung und Standzuteilung
Die Messe Friedrichshafen GmbH ist bemüht, den Wünschen nach Standort und Standgröße
zu entsprechen. Die Standeinteilung erfolgt vor Ort. Sie erhalten mit der offiziellen
Zulassungsbestätigung einen Plan mit der Ausstellungsfläche für Gebrauchtflugzeuge.

8. Standmieten / Zusatzkosten
Bitte beachten Sie, dass die Spannweite des Flugzeuges max. 12m betragen darf.

Die Preise pro Luftfahrzeug beziehen sich auf die gesamte Dauer der Messe:

UL, Drachen, Gleitschirm € 75,--

Motorsegler, Segelflugzeuge, € 75,–

VLA € 150,--

Motorflugzeuge und Hubschrauber mit max. zulässiger Startmasse von:

bis zu 500 kg € 190,--

501 bis 999 kg € 240,--

1000 bis 1499 kg € 310,--

1500 bis 1999 kg € 390,--

2000 bis 2999 kg € 470,--

3000 bis 5699 kg € 580,--

über 5700 kg € 780,--

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

8a. Start- und Landegebühren
Start- und Landegebühren sowie sonstige anfallende flugbetriebliche Kosten sind unabhän-
gig von der Standgebühr gesondert zu bezahlen. Berechnung erfolgt über Flughafen Fried-
richshafen.  Informationen bezgl. Start- und Landegebühren sowie die Slot-Vergabe erhalten
Sie ab März 2012 auf der Homepage der AERO (www.aero-expo.com).

8b. Müllentsorgung 
Der beim Aufbau oder bei der Demontage des Standes anfallende Abfall ist von Ihnen anzu-
melden und zu beseitigen. Die Entsorgung von Abfällen, die auf dem Messegelände zurückge-
lassen werden, ist kostenpflichtig.

9. Anflugregelung
Anflug bis spätestens 17. April 2012, 18.00 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise des Flughafen
Friedrichshafen unter www.aero-expo.com.

10. Interneteintrag
Die Messe veröffentlicht die Ausstellerdaten (Adresse, Tel., Fax, etc.) und Foto (Dateiformat:
JPG, Farbmodus: RGB, Auflösung: 72 dpi, Größe: ca: 640 x  480 Pixel) im Internet. Die Gebühr
ist in der Standmiete bereits enthalten. 

11. Zahlungsfristen und -bedingungen
Alle von der Ausstellungsleitung berechneten Beträge sind ohne jeden Abzug spätestens bis
15. März 2012 zur Zahlung fällig. Diese Bestimmung gilt als besondere Vereinbarung im Sinne
der Ziffer 6 der Allgemeinen Teilnahmerichtlinien. Erst wenn die vertraglich vereinbarten
Zahlungstermine eingehalten sind, ist das Recht auf Belegung des Standes gesichert. 

Noch offenstehende Rechnungen müssen vom Standpersonal während der Messe bezahlt wer-
den. Zahlungen können per Überweisung (Landesbank Baden-Württemberg, BLZ 600 501 01,
Kto.-Nr. 4 570 079), per Scheck oder per Kreditkarte erfolgen. Bei Nichteinhaltung der
Zahlungsbestimmungen und -fristen kann Ausstellungsausschluss unter Inrechnungstellung der
entstandenen Kosten bzw. Berechnung der banküblichen Verzugszinsen erfolgen. 

SWIFT-Code: SOLADEST. IBAN-Nr.: DE 72 6005 0101 0004 5700 79

Ausländische Aussteller können die berechnete Mehrwertsteuer erstattet bekommen, wenn die
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Anträge sind zu richten an: Bundesamt für Finanzen,
D-53221 Bonn.

12. Verstöße gegen die Ausstellungsbedingungen
Bei Verstößen gegen die Ausstellungsbedingungen kann die Messe Friedrichshafen GmbH
Ihren Stand sofort schließen und die Räumung selbst durchführen, ohne dass es dazu der
Anrufung gerichtlicher Hilfe bedarf. Dies gilt insbesondere bei einer Werbung, die gegen gesetz-
liche Vorschriften, die guten Sitten oder den Messezweck gerichtet ist, sowie bei einer
Werbung zu weltanschaulichen oder politischen Zwecken.

13. Technische Unterlagen
Falls Sie Formulare für Bestellungen von Versorgungsanschlüssen, Parkplatz, Möbel- und
Teppichverleih, Versicherung, Spedition, Hotelbestellung etc. benötigen bitte von unserer
Internetseite herunterladen.

14. Mündliche Vereinbarungen
Mündliche Vereinbarungen, die über diesen Vertragsrahmen hinausgehen, gelten nur nach
schriftlicher Bestätigung.

15. Ausstellungsschutz
Für Erfindungen ist Ausstellungsschutz beantragt. Wir weisen darauf hin, dass der
Ausstellungsschutz nur noch für Gebrauchsmuster in Anspruch genommen werden kann.

16. Termine
Zahlungen: 50% sofort, Rest bis 15. März 2012
Anflug: bis spätestens Dienstag, 17. April 2012, 18.00 Uhr
Abflug: bis spätestens Montag, 23. April 2012, 18.00 Uhr


